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Informationen zur Fahrt 

Stand:  20.12.2013 

Die Fahrt ist ein Angebot der Pfarrgemeinde St. Benedikt Grefrath, Dunkerhofstraße 4, 47929 

Grefrath, vertreten durch den Kirchenvorstand. Ansprechpartner für den Veranstalter ist Pfar-

rer Johannes Quadflieg.  

Die Durchführung wird von der Kolpingjugend in der Kolpingsfamilie Grefrath im Diözesanver-

band Aachen, Buchenweg 4a, 47929 Grefrath unterstützt. Die Kolpingsfamilie wird vertreten 

durch Christian Kappenhagen und Michael Maurer.

Ziel unserer Reise ist Narbonne Plage in Südfrankreich.  

 

So wird das Lager terminlich ablaufen: 

 Freitag, 25. Juli 2014: Hinfahrt, Abfahrt von Grefrath nach Narbonne Plage am Abend 

(Nachtfahrt). 

 Samstag, 26. Juli 2014: Ankunft am Morgen 

 Dienstag, 05. August 2014: Abfahrt am frühen Abend von Narbonne Plage nach Grefrath 

 Mittwoch, 06. August 2014: Ankunft in Grefrath morgens bis mittags.  

Unser Camp befindet sich in Narbonne Plage etwa 3 km vom Stadtzentrum entfernt direkt an 

einer Mittelmeerlagune und in nur 1 km Entfernung zum Mittelmeer. 

Wir sind in komfortablen Steilwandzeltzelten mit Velour-Luftbetten, Licht, Regalen, Teppich-

boden, Tisch, Stühlen und Vorzelt untergebracht. Jeder Zeltbungalow hat zwei Schlafkabinen 

(je 2 x 2,10 m groß) mit je zwei bequemen Velour-Luftbetten. Damit ist ein Zeltbungalow be-

züglich der Schlafmöglichkeiten großzügiger gestaltet als viele Gruppenhäuser!  

Der Campingplatz “Cote des Roses“ ist komfortabel eingerichtet. Neben Supermarkt, Kiosk 

und Bäckerei gibt es u.a. Waschmaschinen, WLAN, Schließfächer, Spiel- und Sportmöglichkei-

ten und vieles mehr. Außerdem befindet sich nur wenige Meter vom Camp entfernt eine neu 

eingerichtete Poollandschaft mit mehren Becken und einigen Rutschen. 

 

„Südfrankreich“ und „Gemeinschaft“, das sind die beiden Hauptpunkte, um die herum die 

Fahrt konzipiert ist. Grundidee ist, Jugendliche zu finden, die zusammen in einer Gemeinschaft 

das Land und die Menschen kennen lernen und Urlaub machen möchten. Wir verbringen 

gemeinsam unsere Ferientage in Narbonne Plage, um uns zu erholen und um Neues kennen 

zu lernen – darum geht es. 
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Konkret bedeutet dies:  

 Wir haben einen organisatorischen Rahmen erarbeitet. Teile dieses Rahmens (Transfer, 

Unterkunft, usw.) stehen fest, andere Teile (Städte, Strände, Nahrungsaufnahme, Sport, 

Programm usw.) dienen als Angebot für die Gruppe, die dann selber entscheiden muss, 

welches Angebot sie annimmt, und welches nicht. Obwohl die Komponente „Erholung“ 

nicht zu kurz kommen wird, ist dieses Ferienlager für Jugendliche, die ausschließlich am 

Strand sein wollen, sicherlich falsch. 

Narbonne Plage und Südfrankreich haben viel zu bieten und müssen erlebt werden. Und 

das geht nicht, wenn man nur zwischen Bett, Kneipe, Disco und Strand pendelt. 

 Wir sind gemeinsam zwei Wochen im Urlaub. Es ist selbstverständlich, dass alle diesen Ur-

laub genießen wollen und wir daher die anfallenden Arbeiten (Einkaufen, Kochen, Auf-

räumen, etc.) gemeinsam erledigen. Die Leiter helfen natürlich, das Lagerleben zu organi-

sieren und alle Dinge zu regeln, können aber nicht alles selber machen. Insbesondere das 

Kochen für ca. 40 Personen ist (zumal im südfranzösischen Sommer) eine Herausforderung, 

bei der alle mit anpacken werden. Und das gemeinsame Herstellen einer essbaren, sogar 

fast immer leckeren Mahlzeit kann wirklich viel Freude machen. 

 

Aus diesem Konzept ergeben sich Teilnahmebedingungen: 

 Teilnehmen können Jugendliche, die bei Antritt der Fahrt mindestens 16 Jahre und höchs-

tens 18 Jahre alt sind. 

 Die Teilnehmer müssen sich in eine Gemeinschaft einfügen können und ihr kreatives und 

soziales Engagement einbringen wollen. 

 Wir erwarten von allen Jugendlichen die Bereitschaft,  ihren Lebensrhythmus und ihre Ge-

wohnheiten an die Umgebung, die Gruppe, an das Wetter und das Programm anzupas-

sen. 

 

Der Reiseanbieter ZEBU-Reisen wird uns mit einem modernen 3-Sterne-Reisebus nach Narbon-

ne Plage und wieder zurück bringen. Die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten werden vom 

Reiseanbieter, den Busfahrern und insbesondere von uns sehr ernstgenommen.  

Der Platz in Reisebussen ist begrenzt und die Reisebusse haben ein zulässiges Gesamtgewicht, 

das aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden darf. Überschreitungen führen bei 

Polizeikontrollen dazu, dass stundenlange Fahrtverzögerungen auftreten, da der Reisebus 

nicht weiterfahren darf und Gepäck zurück gelassen werden muss! ZEBU-Reisen macht daher 

folgende Vorgaben für das Reisegepäck pro Person: 

 1 Koffer oder Reisetasche mit Maximalmaßen von 80 x 50 x 25 cm (max. 20 kg) 

 1 kleines Handgepäckstück für den Businnenraum mit Maximalmaßen von 40 x 30 x 25 cm 

 1 Schlafsack 

Allgemeines Material werden wir in einem eigenen Kleintransporter parallel zum Reisebus be-

fördern. Hier ist kein Platz für zusätzliches Teilnehmergepäck vorhanden. 

 

Das Essen wird von den Teilnehmern selber geplant, eingekauft, zubereitet und auch aufge-

gessen. Eventuell werden wir bei Ausflügen in Städte aus der Lagerkasse einen Zuschuss für 

eine Mahlzeit zahlen. Es liegt dann an den Teilnehmern, wie sie sich verpflegen. Wir freuen uns 
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über jeden, der die Chance nutzt, einmal fernab von McDonalds die französische Küche zu 

erkunden. 

Vorbehaltlich der Absprachen mit den Teilnehmern und der Möglichkeiten des Budgets sind 

folgende Programmpunkte und Ausflugsziele möglich: 

 Ausflug nach Carcassone 

 Ausflug nach Narbonne 

 Ausflug nach Gruissan 

 ggf.  weitere Ausflüge (Abbaye de Frontfroide, Armissan) 

 Mountainbiking-Tour (sicherlich etwas für die sportlichen unter uns...) 

 Lagerolympiade 

 (Sonnen)baden, faulenzen, (Beach-)Volleyball, kochen, schlafen, lesen, fotografieren, 

Karten schreiben, schwimmen usw. 

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass sich die Tage mit größeren Programmpunk-

ten immer mit Tagen abwechseln, an denen Zeit für den Einkauf oder einfach nur ein ruhiger 

Urlaubs- bzw. Strandtag auf dem Programm stehen. 

Die Fahrt kostet für die Teilnehmer 470 €. Davon sind 200 € bis zum 01.03.2014 zu zahlen (An-

zahlung). Der Restbetrag von 270 € muss bis zum 01.06.2014 gezahlt werden. Der Preis gilt vor-

behaltlich der Bewilligung der beantragten Zuschüsse.  

Die Fahrt erfordert eine Mindestteilnehmerzahl von 28 Personen. Wird diese unterschritten, 

kann der Reiseveranstalter die Fahrt absagen. 

Rücktritt von der Fahrt: Da wir aufgrund der Anmeldungen Verpflichtungen eingehen, greifen 

bei Rücktritt von der Fahrt folgende Regelungen: 

 370 € des Teilnehmerbetrages werden erstattet, wenn der Rücktritt bis zu vier Wochen vor 

Fahrtbeginn schriftlich erklärt wird und der Platz zu unseren Bedingungen wiederbesetzt 

werden kann. Der zurücktretende Teilnehmer kann einen Ersatzteilnehmer vorschlagen. Die 

Entscheidung über die Wiederbesetzung liegt beim Leitungsteam. 

 Kann der Platz nicht wiederbesetzt werden oder erfolgt der Rücktritt weniger als vier Wo-

chen vor Fahrtbeginn, kann der Teilnehmerbeitrag nicht erstattet werden. 

Über die Höhe des Taschengeldes entscheiden die Teilnehmer selbst.  

 

Wir haben die Möglichkeit, Teilnehmern aus einkommensschwachen Familien die Fahrt zu 

einem deutlich günstigeren Preis anbieten zu können. Wir möchten das Ferienlager für Ju-

gendliche anbieten, die Freude am Land und der Gemeinschaft haben. Finanzielle Gründe 

sollen einer Teilnahme nicht entgegenstehen!  

Wenn Du oder Deine Eltern in einer finanziell schwierigen Situation sind, sprich bitte Angela 

Maurer an. Wir können dann schauen, ob und welche Möglichkeiten einer Ermäßigung be-

stehen. Entsprechende Anfragen werden von uns absolut vertraulich behandelt. 
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Neben den vielen Vorteilen, die ein Ferienlager in einer festen Gruppe hat, führt das Wechsel-

spiel zwischen Individualität und Gemeinschaft unweigerlich zu Konflikten, die wir sicherlich 

zur Sprache bringen und (hoffentlich) bewältigen werden. Den Umgang mit Alkohol, Drogen 

und Partnerschaft im Lager werden wir beim Vortreffen mit den Teilnehmern ausführlich be-

sprechen. Von den volljährigen Teilnehmern erwarten wir, dass sie sich ebenso wie die Unter-

achtzehnjährigen an die Vereinbarungen und „Spielregeln“ halten. Wir behalten uns vor, Tei l-

nehmern, die sich so gemeinschaftsschädigend verhalten, dass eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Ferienlagers nicht mehr gewährleistet ist, von der Gruppe auszuschließen! 

Dies bedeutet, dass der Teilnehmer nach telefonischer Ankündigung bei den Personensorge-

berechtigten abgeholt werden muss oder von uns mit Flugzeug, Bahn, Bus oder Auto zurück-

geschickt wird. Ein Leiter wird den Teilnehmer begleiten. Die entstehenden Kosten tragen der 

Teilnehmer bzw. die Personensorgeberechtigten. 

 

Um allen potenziellen Teilnehmern eine faire Chance zu geben und die Fahrt wie beschrie-

ben durchführen zu können, sind folgende Dinge zu beachten: 

 Die Anmeldung kann in Papierform oder per Mail oder übermittelt werden, Details hierzu 

im Anmeldeformular. 

 Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als freie Plätze zur Verfügung stehen, wird der Zeit-

punkt des Eingangs der Anmeldung darüber entscheiden, wer mitfährt.  

 Außerdem müssen wir eine Anzahl von männlichen und weiblichen Teilnehmern mitneh-

men, die der Kapazität der Zeltbungalows entspricht. 

 Wir werden alle Bewerber schriftlich benachrichtigen, ob sie an der Fahrt teilnehmen kön-

nen oder nicht. Diejenigen, die eine Zusage erhalten haben, müssen die Anzahlung (siehe 

oben) auf unser Konto überweisen. Sollte das Geld nicht rechtzeitig eingehen, kann der 

Platz anderweitig vergeben werden. 

 

 

 Angela Maurer (Vertreter des Reiseveranstalters) 

Fon 0174.4286888  

angela.maurer@grefrather-pfarren.de  
 

 Marcus Anstötz 

Fon 02158.4016966, 0172.6113319 

marcus.anstoetz@grefrather-pfarren.de 
 

 Peter Lennackers 

Fon 0162.9719963 

peter.lennackers@grefrather-pfarren.de 
 

 Iris Siepen 

Fon 0177.2570320 

iris.siepen@grefrather-pfarren.de 
 

 Anika Weßling 

Fon 0174.4286888 

anika.weßling@grefrather-pfarren.de 

 

Erweiterungen und Wechsel im Leitungsteam sind zulässig. 


